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Sportordnung 

Ä 19 Åbertrittsbestimmungen 

Wechsel von einem Landesverband zu einem anderen Landesverband: Der Wechsel von ei-
nem Landesverband zu einem anderen Landesverband ist jeweils bis 31. JÄnner einlangend 
fÅr das gegenstÄndliche Jahr schriftlich (Mail-, Telefax- oder Einschreiben) beim VerbandsbÅ-
ro zu beantragen (z.B. fÅr das Jahr 2011 also bis lÄngstens 31.1.2011). Dazu soll sich der An-
tragsteller des aufliegenden Formulars bedienen. Mit dem Antrag ist das Original der ASF Kar-
te vorzulegen. Das VerbandsbÅro holt die Genehmigung des Landesverbandes, zu dem der 
Antragsteller wechseln will, ein. Sobald diese Genehmigung des Landesverbandes mit Be-
kanntgabe des Vereines vorliegt, gilt der Çbertritt als genehmigt. Der Antragsteller gehÉrt ab 
diesem Zeitpunkt dem neuen Landesverband an. Die neue ASF Karte wird gegen Kostenersatz 
ausgestellt und zugeschickt.
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